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Regierungsratsbeschluss 
  

RRB Nr.: 299/2025 

Datum RR-Sitzung: 19. März 2025 

Direktion: Direktion für Inneres und Justiz 

Geschäftsnummer: 2025.DIJ.204 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

  

Vereinbarung über die grenzüberschreitende Kirchgemeinde Moutier. 

Genehmigung. 

Die vorliegende Vereinbarung zwischen der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kan-

tons Bern und der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Jura basiert auf der Vollzugs-

vereinbarung zwischen den Kantonen Bern und Jura im Zusammenhang mit dem Kantonswech-

sel der Einwohnergemeinde Moutier betreffend die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 

Moutier (BSG 105.235.1-1; Vollzugsvereinbarung Nr. 1). Sie unterliegt der Genehmigung durch 

den Regierungsrat.  

 

Auf Antrag der Direktion für Inneres und Justiz und der Staatskanzlei beschliesst der Regie-

rungsrat: 

 

Die Vereinbarung über die grenzüberschreitende Kirchgemeinde Moutier vom 19. und 23. No-

vember 2024 zwischen den evangelisch-reformierten Landeskirchen der Kantone Bern und Jura 

wird, vorbehältlich der Genehmigung durch die Regierung des Kantons Jura, genehmigt. 

 

 

 

 Im Namen des Regierungsrates 

  

 

 
  

 Christoph Auer 

Staatsschreiber 

 

 
Verteiler 

‒ Direktion für Inneres und Justiz 

‒ Staatskanzlei 

 

Beilagen 

‒ Vereinbarung über die grenzüberschreitende Kirchgemeinde Moutier zwischen der evangelisch-reformierten Lan-

deskirche des Kantons Bern und der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Jura vom 19. und 23. Oktober 

2024 

‒ Protokoll der Synode vom 19./20. November 2024 der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 

‒ Schreiben der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn vom 3. Dezember 2024 

 


